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Vollmacht  

für die 
Schuldner und Insolvenzberatung Stefan Habermann 

Der nachfolgende Vollmachtgeber ist zum Zeitpunkt der Vollmachtgebung zu 100% 
geschäftsfähig und selbstständig in der Lage Rechtsgeschäfte abzuschließen: 

 

Name Vollmachtgeber:  _____________________________________ 

Adresse:    _____________________________________ 

Geburtsdatum & Ort:   _____________________________________ 

Personalausweisnummer: _____________________________________ 

 

Der Vollmachtnehmer ist: 

Schuldner- und Insolvenzberatung Stefan Habermann, Hanauer Str. 33 b, 61137 Schöneck 

 

Umfang der Vollmacht: 

Diese Vollmacht beinhaltet die Erlaubnis, mit allen Gläubigern des Vollmachtgebers zu 
kommunizieren und Verhandlungen zu führen, Zahlungen zu leisten oder zu vereinbaren, 
Unterlagen einzusehen und einzureichen.  Alle Datenschutzrechtlich relevanten Vorgaben 
werden natürlich gesetzeskonform zur aktuell geltenden EU-Datenschutzgrundverordnung (siehe 
https://www.schuldnerberatung.expert/kontakt/datenschutzerklarung/  ) berücksichtigt.  

 

Dauer der Vollmacht: 

Diese erteilte Vollmacht gilt für den gesamten Prozess der Schuldner- und Insolvenzberatung und 
gegebenenfalls auch für den gesamten Prozess einer Schuldenregulierung ab Datum der 
nachfolgenden Unterschrift des Vollmachtgebers. Diese Vollmacht erlischt automatisch nach 
Beendigung des Schuldnerberatungsmandats und kann jederzeit vom Vollmachtgeber mit 
sofortiger Wirkung schriftlich widerrufen und entzogen werden.  

 

Datum & Unterschrift des Vollmachtgebers:            Datum & Unterschrift des Vollmachtnehmers: 

 

 

_________________________________________             __________________________________________ 

https://www.schuldnerberatung.expert/kontakt/datenschutzerklarung/

